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I. Bedingungen für den Überweisungsverkehr
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden der FNZ Bank SE 
gelten die folgenden Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauer-
auftrags

Der Kunde kann die FNZ Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbe
träge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienst
leister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die FNZ Bank 
auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen 
gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu 
überweisen (Dauerauftrag). Überweisungsaufträge auf Konten bei anderen Kre
ditinstituten, welche nicht der angegebenen externen Bankverbindung entspre
chen, können gegenüber der FNZ Bank schriftlich oder durch Nutzung eines 
Authentifizierungsverfahrens im Online-Banking erteilt werden.

1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungs
empfängers zu verwenden:

Zielgebiete Währung Kundenkennung des  
  Zahlungsempfängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschreitend Euro IBAN 

innerhalb des Europäischen  
Wirtschaftsraums2

Inland oder innerhalb Euro (nicht SEPA) IBAN und BIC3 
des Europäischen  und andere 
Wirtschaftsraums Währung als Euro

Außerhalb des Euro oder andere IBAN und BIC 
Europäischen  Währung 
Wirtschaftsraums

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben  bestimmen 
sich nach Nr. 2.1 und 3.1.1 und 3.2.1.

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung

(1) Der Kunde erteilt der FNZ Bank einen Überweisungsauftrag in der mit der 
FNZ Bank vereinbarten Art und Weise (z. B. per Online-Banking) mit den erfor
derlichen Angaben gemäß Nr. 2.1 bzw. Nummern 3.1.1 und 3.2.1. Der Kunde 
hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. 
Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerun
gen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können Schäden 
für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften 
Angaben kann die FNZ Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nr. 1.7). Hält 
der Kunde bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er 
dies der FNZ Bank gesondert mitzuteilen.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in 
der anderweitig mit der FNZ Bank vereinbarten Art und Weise (z. B. per On
line-Banking mittels Authentifizierungsverfahren). In dieser Autorisierung ist 
zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die FNZ Bank die für 
die Ausführung der Überweisung notwendigen personenbezogenen Daten des 
Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert.

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die FNZ Bank vor Ausführung eines ein
zelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zah
lungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und ggf. deren 
Aufschlüsselung mit.

(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrages 
an die FNZ Bank auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Abs. 33 

1  International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer)

2 Siehe Anhang dieser Bedingungen für den Zahlungsverkehr: Liste der zur  SEPA gehörigen Staaten 
und Gebiete.

3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode)

Zahlungsdien ste aufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, der Kunde nutzt kein 
Authentifizierungsverfahren bei der FNZ Bank.

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der FNZ Bank

(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er auf die FNZ Bank zugeht. 
Das gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über einen Zahlungsauslöse
dienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in 
den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der FNZ Bank (z. B. Eingang 
auf Online-Banking-Server der FNZ Bank).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Abs. 1 
Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der FNZ Bank SE gemäß dem jeweils ak
tuell gültigen Preis und Leistungsverzeichnis, gilt der Überweisungsauftrag erst 
am darauf folgenden Geschäftstag als zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der 
FNZ Bank oder im jeweils aktuell gültigen Preis und Leistungsverzeichnis an
gegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick 
auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nr. 2.2.2) erst als am darauf 
folgenden Geschäftstag der FNZ Bank SE als zugegangen.

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags

(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der FNZ Bank (siehe Nr. 1.4 
Abs. 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung gegenüber der FNZ Bank 
widerrufen. Nach dem Zugang des Überweisungsauftrages ist vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr möglich. Nutzt der Kunde für die Er
teilung seines Überweisungsauftrages einen Zahlungsauslösedienstleister, so 
kann er den Überweisungsauftrag, abweichend von Satz 1, nicht mehr gegen
über der FNZ Bank widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister 
die Zustimmung zur Auslösung der Überweisung erteilt hat.

(2) Haben die FNZ Bank und der Kunde einen bestimmten Termin für die Aus
führung der Überweisung vereinbart (siehe Nr. 2.2.2 Abs. 2), kann der Kunde 
die Überweisung bzw. den Dauerauftrag (siehe Nr. 1.1) bis zwölf Uhr des vor 
dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der FNZ Bank SE widerrufen. 
Die Geschäftstage der FNZ Bank SE ergeben sich aus dem jeweils aktuell 
gültigen Preis und Leistungsverzeichnis. Nach dem rechtzeitigen Zugang des 
Widerrufs eines Dauerauftrags bei der FNZ Bank werden keine weiteren Über
weisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.

(3) Nach den in Abs. 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überweisungs
auftrag nur widerrufen werden, wenn der Kunde und die FNZ Bank dies ver
einbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der FNZ Bank gelingt, 
die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurückzuerlangen. 
Nutzt der Kunde für die Erteilung eines Überweisungsauftrages einen Zahlungs
auslösedienstleister, bedarf es ergänzend der Zustimmung des Zahlungsaus
lösedienstleisters und des Zahlungsempfängers. Für die Bearbeitung eines 
solchen Widerrufs des Kunden berechnet die FNZ Bank das im jeweils aktuell 
gültigen Preis und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags

(1) Die FNZ Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die 
zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1) 
in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nr. 1.3 Abs. 1) vorliegen, der Über
weisungsauftrag vom Kunden autorisiert ist (siehe Nr. 1.3 Abs. 2) und ein zur 
Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung 
vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingun
gen).

(2) Die FNZ Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung betei
ligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich an
hand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(siehe Nr. 1.2) auszuführen.

(3) Die FNZ Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über 
die Ausführung von Überweisungen auf dem (Online-)Kontoauszug, der im On
linePostkorb zum Abruf, d. h. zur Ansicht, zum Herunterladen, zum Ausdruck 
und zur Speicherung zur Verfügung gestellt wird. Mit Kunden, die keine Verbrau
cher sind, können die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung 
gesondert vereinbart werden.
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1.7 Ablehnung der Ausführung

(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nr. 1.6 Abs. 1) nicht erfüllt, kann 
die FNZ Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. Hierüber 
wird die FNZ Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der 
in Nr. 2.2.1 bzw. Nr. 3.1.2 und 3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann 
auf dem (Online-)Kontoauszug, der im Online-Postkorb zum Abruf, d. h. zur An
sicht, zum Herunterladen, zum Ausdruck und zur Speicherung zur Verfügung 
gestellt wird, geschehen. Dabei wird die FNZ Bank, soweit möglich, die Gründe 
der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung 
geführt haben, berichtigt werden können.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die FNZ Bank erkenn
bar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungs
dienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die FNZ Bank dem 
Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen und ihm 
ggf. den Überweisungsbetrag wieder herausgeben.

(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überwei
sungsauftrages berechnet die FNZ Bank das im jeweils aktuell gültigen Preis 
und Leistungsverzeichnis ausgewiesene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten

Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die FNZ Bank die in 
der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder un
ter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann 
dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die IBAN des 
Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.

Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland 
können die Überweisungsdaten auch über das Nachrichtenübermittlungssys
tem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit 
Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weiter
geleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Über
weisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen 
Union, in der Schweiz und in den USA.

Zudem verpflichtet die „Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei 
Geldtransfers“ (EUGeldtransferverordnung) der FNZ Bank, zum Zwecke der 
Geld wäsche und Terrorismusbekämpfung, bei der Ausführung von Überwei
sungen Angaben zum Kunden als Auftraggeber (Zahler) und zum Begünstigten 
(Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen 
aus Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der 
Adresse des Zahlers. Bei Überweisungen innerhalb des Europäischen Wirt
schaftsraums kann auf die Weiterleitung der Adresse des Zahlers zunächst 
verzichtet werden, jedoch kann gegebenenfalls diese Angabe vom Zahlungs
dienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von 
Name und gegebenenfalls Adresse nutzt die FNZ Bank die in ihren Systemen 
hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit der 
Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selbst 
immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das 
heißt auch, dass die FNZ Bank Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer 
Kreditinstitute zur Identität des Zahlers beziehungsweise Zahlungsempfängers 
beantworten und auf Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Ver
fügung stellen muss.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überwei-
sungen

Der Kunde hat die  FNZ Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht au
torisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags darüber zu un
terrichten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslösedienst
leisters.

1.10 Entgelte und deren Änderung

1.10.1 Entgelte für Verbraucher

Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem Preis und Leis
tungsverzeichnis. Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden 
dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Die Änderungen werden gemäß den 
Regelungen unter Punkt „Kommunikationswege und -sprache“ der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der FNZ Bank SE für Privatanleger (nachfolgend „All
gemeine Geschäftsbedingungen der FNZ Bank“ genannt), per Einstellung der 
Mitteilungen zum Abruf, d. h. zur Ansicht, zum Herunterladen, zum Ausdruck 
und/oder zur Speicherung in den Online-Postkorb im Online-Banking und/oder 
per elektronischer Nachrichtenübermittlung (EMail) und/oder – sofern gesetz
lich zulässig – unter www.fnz.de und/oder auf einer dem Kunden mitgeteilten 
anderen Website zur Verfügung gestellt. Die von der FNZ Bank angebotenen 
Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Verein
barung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung 
hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die FNZ Bank 
mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen.

1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die keine 
Verbraucher sind gilt die Regelung unter Nr. 1.10.1.

1.11 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht

Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beach
ten.

2 Überweisungen innerhalb Deutschlands (Inlandsüberweisung) und in 
andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)4 in Euro 
( SEPA-Überweisung5) oder in anderen EWR-Währungen6

2.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:

• Name des Zahlungsempfängers,

• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nr. 1.2)

• Währung (ggf. in Kurzform gemäß Anlage 1),

• Betrag,

• Name des Kunden,

• IBAN des Kunden und

• bei grenzüberschreitenden Überweisungen die Entgeltweisung „Entgelt-
teilung“ zwischen Kunde und Zahlungsempfänger.

2.2 Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge

Die FNZ Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spä
testens innerhalb der im jeweils aktuell gültigen Preis und Leistungsverzeichnis  
angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs
empfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist

(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überwei
sungsauftrags bei der FNZ Bank (siehe Nr. 1.4).

(2) Vereinbaren die FNZ Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Über
weisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums 
oder an dem Tag, an dem der Kunde der FNZ Bank den zur Ausführung erfor
derlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, begin
nen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin 
für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin 
nicht auf einen Geschäftstag der FNZ Bank SE, so beginnt die Ausführungs
frist am darauf folgenden Geschäftstag der FNZ Bank SE, Die Geschäftstage/
Bankarbeitstage der FNZ Bank ergeben sich aus dem jeweils aktuell gültigen 
Preis und Leistungsverzeichnis.

4 Die zum Europäischen Wirtschaftsraum gehörenden Staaten finden Sie im Anhang.

5  SEPAÜberweisungen sind Überweisungen innerhalb der Europäischen Union, der EWRStaaten und 
der sonstigen Staaten, die im Anhang zu diesen Bedingungen für den Zahlungsverkehr aufgelistet 
sind.

6 Zu den EWRWährungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische 
Krone, Kroatische Kuna, Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, 
Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden 
Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überwei
sungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.

2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadenersatzansprüche des 
 Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung

Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nr. 1.3 Abs. 2) hat die  
FNZ Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag zu erstatten und, 
sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto 
wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der 
nicht autorisierten Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätes
tens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der FNZ Bank angezeigt wurde, 
dass die Überweisung nicht autorisiert ist oder die FNZ Bank auf andere Wei
se davon Kenntnis erhalten hat. Hat die FNZ Bank einer zuständigen Behörde 
berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des 
Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat  die FNZ Bank ihre Verpflichtung aus 
Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht 
nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleis
ter ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4  der FNZ Bank.

2.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter oder verspäteter Ausfüh
rung einer autorisierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisier
ten Überweisung kann der Kunde von  der FNZ Bank die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit verlangen, als die 
Zahlung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des 
Kunden belastet, bringt die  FNZ Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang 
befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsaus
lösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2  der 
FNZ Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der  FNZ Bank oder zwischen
geschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt  die 
FNZ Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen 
Betrag.

(2) Der Kunde kann über den Abs. 1 hinaus von der  FNZ Bank insoweit die 
Erstattung von Entgelten und Zinsen verlangen, als ihm solche im Zusammen
hang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in 
Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von  der FNZ Bank fordern, dass die  FNZ Bank vom Zahlungs
dienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbe
trags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als 
sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 
gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslöse
dienstleister ausgelöst wird. Weist  die FNZ Bank nach, dass der Zahlungsbe
trag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegan
gen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde 
kein Verbraucher ist. 

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die 
 FNZ Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen 
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.3.3 Schadenersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisier
ten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde 
von der FNZ Bank einen Schadenersatz, der nicht bereits von Nr. 2.3.1 und 
2.3.2 erfasst ist, verlangen. Dies gilt nicht, wenn  die FNZ Bank die Pflichtverlet
zung nicht zu vertreten hat. Die FNZ Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertre
ten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten 
Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaf
tes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang  die FNZ Bank und 
der Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Abs. 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Überweisungen,

• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der  FNZ Bank,

• für Gefahren, die die FNZ Bank besonders übernommen hat, und

• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Ansprüchen in Nr. 2.3.2 und in Nr. 2.3.3 haben Kunden, 
die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspä
tet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten 
Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und 
§§ 812 ff. BGB lediglich Schadenersatzansprüche nach Maßgabe folgender 
Regelungen:

•  Die FNZ Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, be
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
 die FNZ Bank und der Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von  der FNZ Bank zwischengeschalteten Stellen 
haftet  die FNZ Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
 FNZ Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi
schengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

• Ein Schadenersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Über
weisungsbetrag zzgl. der von  der FNZ Bank in Rechnung gestellten Entgelte 
und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von 
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Über
weisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit der  FNZ Bank und für Gefahren, die  die FNZ Bank 
besonders übernommen hat sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

2.3.5 Haftungs und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der  FNZ Bank nach Nr. 2.3.2 bis 2.3.4 ist in folgenden Fällen 
ausgeschlossen:

•  Die FNZ Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungs
betrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs
empfängers eingegangen ist.

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit einer vom Kunden ange
gebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe 
Nr. 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von  der FNZ Bank je
doch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum be
müht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des 
Überweisungsbetrags nicht möglich, so ist  die FNZ Bank verpflichtet, dem 
Kunden aufgrund eines schriftlichen Auftrages alle verfügbaren Informatio
nen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger der 
Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags gel
tend machen kann.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nr. 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwen
dungen des Kunden gegen  der FNZ Bank aufgrund nicht oder fehler
haft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Über
weisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde  die FNZ Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht au
torisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrich
tet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die FNZ Bank den Kunden 
über die Belastungsbuchung der Überweisung spätestens innerhalb eines  
Monats nach der Belastungsbuchung auf dem (Online-)Kontoauszug, der im 
Online-Postkorb zum Abruf, d. h. zur Ansicht, zum Herunterladen, zum Ausdruck 
und zur Speicherung zur Verfügung gestellt wird, unterrichtet hat; anderenfalls 
ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadenersatz
ansprüche nach Nr. 2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist ver
hindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überwei
sung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.
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(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 
 die FNZ Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

• von der  FNZ Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.

3 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen eines Staates 
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung7) sowie Überweisungen in 
Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten8)

3.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen eines Staates 
außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)

3.1.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
 machen:

• Name des Zahlungsempfängers

• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2)

• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1)

• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1)

• Betrag

• Name des Kunden

• Kontonummer oder IBAN des Kunden.

3.1.2 Ausführungsfrist

Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.1.3 Erstattungs, Berichtigungs und Schadensersatzansprüche des 
 Kunden

3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung

Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nummer 1.3 Ab
satz 2) hat  die FNZ Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu er
statten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, die
ses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist 
spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsver
zeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem  die FNZ Bank angezeigt 
wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder  die FNZ Bank auf andere 
Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat  die FNZ Bank einer zuständigen Behör
de berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des 
Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat  die FNZ Bank ihre Verpflichtung aus 
Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht 
nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleis
ter ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 der FNZ Bank.

3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung 
einer autorisierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisier
ten Überweisung kann der Kunde von  der FNZ Bank die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlangen, als die 
Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des 
Kunden belastet, bringt  die FNZ Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang 
befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsaus
lösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2  der 
FNZ Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von  der FNZ Bank oder zwischen

7 z. B. USDollar.

8   Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), die EWR-Staaten 
finden Sie im Anhang.

geschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die 
FNZ Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen 
Betrag.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von  der FNZ Bank die Erstattung 
derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusam
menhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung 
in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung 
kann der Kunde von  der FNZ Bank fordern, dass  die FNZ Bank vom Zahlungs
dienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbe
trags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als 
sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 
gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslöse
dienstleister ausgelöst wird. Weist  die FNZ Bank nach, dass der Zahlungsbe
trag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegan
gen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde 
kein Verbraucher ist. 

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird  die 
FNZ Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen 
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisier
ten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde 
von  der FNZ Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummern 3.1.3.1 und 
3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn  die FNZ Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die FNZ Bank hat hierbei ein Verschul
den, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschul
den zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischen
geschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
 die FNZ Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betrags
mäßige Haftungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Überweisungen,

• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der  FNZ Bank,

• für Gefahren, die die FNZ Bank besonders übernommen hat, und

• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile 
der Überweisung

Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung beste
hen abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 
bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten 
Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und 
§§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender 
Regelungen:

• Die FNZ Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
die FNZ Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der FNZ Bank zwischengeschalteten Stellen 
haftet  die FNZ Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
FNZ Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi
schengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

• Die Haftung der  FNZ Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der  FNZ Bank und für Gefahren, die  die FNZ Bank besonders 
übernommen hat.

3.1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 haben 
Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder 
verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autori
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sierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB 
und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgen
der Regelungen:

•  Die FNZ Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
 die FNZ Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der FNZ Bank zwischengeschalteten Stellen 
haftet die  FNZ Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
 FNZ Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi
schengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

• Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überwei
sungsbetrag zuzüglich der von der FNZ Bank in Rechnung gestellten Entgel
te und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von 
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Über
weisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit der  FNZ Bank und für Gefahren, die die  FNZ Bank 
besonders übernommen hat sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6 Haftungs und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der  FNZ Bank nach den Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in 
folgenden Fällen ausgeschlossen:

•  Die FNZ Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungs
betrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän
gers eingegangen ist.

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden ange
gebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe 
Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von  der FNZ Bank 
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum be
müht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des 
Überweisungsbetrags nach Satz 2 nicht möglich, so ist  die FNZ Bank ver
pflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen 
mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger der Über
weisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend 
machen kann. 

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwen
dungen des Kunden gegen  die FNZ Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausge
führter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind 
ausgeschlossen, wenn der Kunde  die FNZ Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft aus
geführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, 
wenn die  FNZ Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung 
auf dem (Online-)Kontoauszug, der im Online-Postkorb zum Abruf, d. h. zur An
sicht, zum Her unterladen, zum Ausdruck und zur Speicherung zur Verfügung 
gestellt wird, spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung 
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden 
an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch 
dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleis
ter auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 
 die FNZ Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

• von der FNZ Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.

3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)

3.2.1 Erforderliche Angaben

Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben 
 machen:

• Name des Zahlungsempfängers

• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2)

• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1)

• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1)

• Betrag

• Name des Kunden

• Kontonummer oder IBAN des Kunden.

3.2.2 Ausführungsfrist

Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.2.3 Erstattungs und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nummer 1.3 
Absatz 2) hat  die FNZ Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu er
statten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, die
ses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung 
durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist 
spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsver
zeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem  der FNZ Bank angezeigt 
wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder  die FNZ Bank auf andere 
Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat  die FNZ Bank einer zuständigen Behör
de berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des 
Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat  die FNZ Bank ihre Verpflichtung aus 
Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht 
nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleis
ter ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4  der FNZ Bank.

(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung re
sultieren, haftet  die FNZ Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, be
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
 der FNZ Bank und der Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung 
einer autorisierten Überweisung

Bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätetet ausgeführten autorisierten 
Überweisung hat der Kunde neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach 
§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB Schadenersatzansprüche nach Maßgabe fol
gender Regelungen:

• Die FNZ Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, be
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
die FNZ Bank und der Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet  die FNZ Bank 
nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der FNZ Bank auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten 
Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

• Die Haftung der FNZ Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der FNZ Bank und für Gefahren, die die FNZ Bank besonders 
übernommen hat.

3.2.3.3 Haftungs und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der  FNZ Bank nach Nr. 3.2. 3.2 ist in folgenden Fällen aus
geschlossen

• Die FNZ Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungs
betrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän
gers eingegangen ist.

• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angege
benen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Num
mer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der FNZ Bank je
doch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, 
den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. 

(2) Ansprüche des Kunden nach Nr. 3.2.3.1 und 3.2. 3.2 und Einwendungen 
des Kunden gegen die FNZ Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter 
Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausge
schlossen, wenn der Kunde  die FNZ Bank nicht spätestens 13 Monate nach 
dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
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Überweisung hiervon in Textform unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, 
wenn  die FNZ Bank den Kunden über die Belastungsbuchung auf dem (On
line-)Kontoauszug, der im Online-Postkorb zum Abruf, d. h. zur Ansicht, zum 
Herunterladen, zum Ausdruck und zur Speicherung zur Verfügung gestellt wird, 
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadenersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der 
Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be
gründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 
die  FNZ Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

• von der FNZ Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.Anhang

Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung Zielland

Zielland Kurzform Währung Kurzform
Belgien BE Euro EUR 
Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN 
Dänemark DK Dänische Krone DKK 
Estland EE Euro EUR 
Finnland FI Euro EUR 
Frankreich FR Euro EUR 
Griechenland GR Euro EUR 
Irland IE Euro EUR 
Island IS Isländische Krone ISK 
Italien IT Euro EUR 
Japan JP Japanischer Yen JPY 
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD 
Kroatien HR Kroatische Kuna HRK
Lettland LV Euro EUR 
Liechtenstein LI Schweizer Franken* CHF 
Litauen LT Euro EUR 
Luxemburg LU Euro EUR 
Malta MT Euro EUR 
Niederlande NL Euro EUR 
Norwegen NO Norwegische Krone NOK 
Österreich AT Euro EUR 
Polen PL Polnischer Zloty PLN 
Portugal PT Euro EUR 
Rumänien RO Rumänischer Leu RON 
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB 
Schweden SE Schwedische Krone SEK 
Schweiz CH Schweizer Franken CHF 
Slowakei SK Euro EUR 
Slowenien SI Euro EUR 
Spanien ES Euro EUR 
Tschechische Republik CZ Tschechische Krone CZK 
Türkei TR Türkische Lira TRY 
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF 
USA US USDollar USD 
Vereinigtes Königreich 
von Großbritannien 
und Nordirland 

GB Britische Pfund 
Sterling 

GBP

Zypern CY Euro EUR

* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.
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II. Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im  
 SEPA-Basislastschriftverfahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels  SEPABasislastschrift 
(nachfolgend auch „ SEPA-Lastschrift“ oder „Lastschrift“ genannt) über sein 
Konto bei  der FNZ Bank SE gelten folgende Bedingungen:

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang 
zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbe
trags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2 Entgelte und deren Änderungen

1.2.1 Entgelte für Verbraucher

Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem Preis und Leis
tungsverzeichnis. Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in 
Textform angeboten. Die Änderungen werden gemäß den Regelungen unter 
Punkt „Kommunikationswege und -sprache“ der Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen der FNZ Bank, per Einstellung der Mitteilungen zum Abruf, d. h. zur 
Ansicht, zum Herunterladen, zum Ausdruck und/oder zur Speicherung in den 
Online-Postkorb im Online-Banking und/oder per elektronischer Nachrichten
übermittlung (EMail) und/oder – sofern gesetzlich zulässig – unter www.fnz.de 
und/oder auf einer dem Kunden mitgeteilten anderen Website zur Verfügung 
gestellt. Die von der FNZ Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, 
wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines 
Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines 
Verbrauchers gerichtet ist, kann die FNZ Bank mit dem Verbraucher nur aus
drücklich treffen.

1.2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Für Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten hinsichtlich Entgelte und deren 
Änderungen ebenfalls die Regelungen unter Nr. 1.2.1.

2  SEPA-Basislastschrift

2.1 Allgemein

2.1.1 Wesentliche Merkmale des  SEPABasislastschriftverfahrens

Mit dem  SEPABasislastschriftverfahren kann der Kunde über  die FNZ Bank 
an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des ein
heitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“,  SEPA) 
bewirken. Zum  SEPARaum gehören die im Anhang genannten Staaten und 
Gebiete.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels  SEPABasislastschriften

• müssen der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das 
 SEPABasislastschriftverfahren nutzen und

• muss der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das 
 SEPALastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er 
über seinen Zahlungsdienstleister  der FNZ Bank die Lastschriften vorlegt. 

Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
 SEPABasislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt 
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von  der FNZ Bank die Erstattung des 
belasteten Lastschriftbetrags verlangen.

2.1.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN und bei grenzüber
schreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes 
(EWR)9 zusätzlich den BIC10 der  FNZ Bank als seine Kundenkennung gegen
über dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da  die FNZ Bank berechtigt ist, 
die Zahlung aufgrund der  SEPABasislastschrift ausschließlich auf der Grund

9 Für die Mitgliedstaaten siehe Anhang.

10 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).

lage der ihr übermittelten Kundenkennung auszuführen.  Die FNZ Bank und die 
weiteren beteiligten Stellen führen die Zahlung an den Zahlungsempfänger 
anhand der im Lastschriftdatensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kun
denkennung angegebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen 
außerhalb des EWR zusätzlich anhand des angegebenen BIC aus.

2.1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten

Bei  SEPABasislastschriften können die Lastschriftdaten auch über das Nach
richtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Tele
communication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäi
schen Union, in der Schweiz und in den USA weitergeleitet werden.

Zudem verpflichtet die „Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben 
bei Geldtransfers“ (EUGeldtransferverordnung)  der FNZ Bank, zum Zwecke 
der Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung, bei der Ausführung von Last
schriften Angaben zum Kunden als Auftraggeber (Zahler) und zum Begünstigten 
(Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen 
aus Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der 
Adresse des Zahlers. Bei Lastschriften innerhalb des Europäischen Wirtschafts
raums kann auf die Weiterleitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet 
werden, jedoch kann gegebenenfalls diese Angabe vom Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von Name und 
gegebenenfalls Adresse nutzt  die FNZ Bank die in ihren Systemen hinterlegten 
Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit der Verordnung wird 
erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selbst immer eindeutig 
bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass 
die  FNZ Bank Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute 
zur Identität des Zahlers beziehungsweise Zahlungsempfängers beantworten 
und auf Anfrage diese  Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen 
muss. 

2.2  SEPA-Lastschriftmandat

2.2.1 Erteilung des  SEPALastschriftmandats ( SEPA Direct Debit Mandate)

Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein  SEPALastschriftmandat. 
Damit autorisiert er gegenüber  der FNZ Bank die Einlösung von 
 SEPABasislastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich 
oder in der mit  der FNZ Bank vereinbarten Art und Weise zu erteilen. In dieser 
Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die am 
Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige zwischenge
schaltete Stellen die für die Ausführung der Lastschrift notwendigen personen
bezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln und speichern.

In dem  SEPALastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen des Kun
den enthalten sein:

• Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden 
mittels  SEPABasislastschrift einzuziehen, und

• Weisung an  die FNZ Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto ge
zogenen  SEPABasislastschriften einzulösen.

Das  SEPALastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:

• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

• eine Gläubigeridentifikationsnummer,

• Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,

• Name des Kunden (sofern verfügbar),

• Bezeichnung der Bank des Kunden und 

• seine Kundenkennung (siehe Nr. 2.1.2) 

• sowie Datum und Unterschrift des Kunden.

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche 
Angaben enthalten.

Das  SEPALastschriftmandat verliert seine Gültigkeit nach Ablauf von 36 Mona
ten (gerechnet ab dem Datum der Mandatserteilung bzw. dem Fälligkeitstermin 
der zuletzt vom Kunden eingereichten  SEPABasislastschrift), sofern der Kunde 
innerhalb dieses Zeitraums das  SEPALastschriftmandat nicht nutzt, d. h., keine 
 SEPABasislastschrift bei  der FNZ Bank vom Zahlungsempfänger eingereicht 
wird.
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Auf Basis eines ungültigen  SEPALastschriftmandats können keine 
 SEPABasislastschriften vom Kunden bei  der FNZ Bank eingereicht werden. Der 
Kunde ist dann verpflichtet,  die FNZ Bank ein gültiges  SEPA-Lastschriftmandat 
zu erteilen, um weiterhin  SEPABasislastschriften bei  der FNZ Bank einreichen 
zu können.

2.2.2 Einzugsermächtigung als  SEPALastschriftmandat

Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt, mit 
der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von seinem Konto mit
tels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit  die FNZ Bank an, die vom 
Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mit der 
Einzugsermächtigung autorisiert der Kunde gegenüber  der FNZ Bank die Einlö
sung von Lastschriften des Zahlungsempfängers. Diese Einzugsermächtigung 
gilt als  SEPALastschriftmandat. Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor 
dem Inkrafttreten dieser Bedingungen für den Zahlungsverkehr erteilte Einzugs
ermächtigungen.

Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:

• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

• Name des Kunden,

• Kundenkennung nach Nr. 2.1.2. oder Kontonummer und Bankleitzahl des 
Kunden.

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zusätzliche 
Angaben enthalten.

2.2.3 Widerruf des  SEPALastschriftmandats

Das  SEPALastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber 
dem Zahlungsempfänger oder der  FNZ Bank – möglichst schriftlich – mit der 
Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge nicht mehr au
torisiert sind. Erfolgt der Widerruf gegenüber  der FNZ Bank, wird dieser ab dem 
auf den Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß dem Preis und 
Leistungsverzeichnis wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem 
Zahlungsempfänger erklärt werden, damit dieser keine weiteren Lastschriften 
einzieht.

2.2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von  SEPABasislastschriften

Der Kunde kann die  FNZ Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen 
aus  SEPABasislastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. Diese Wei
sung muss  die FNZ Bank spätestens bis 12.00 Uhr des Bankarbeitstags der 
 FNZ Bank vor dem im Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag 
zugehen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich – mindestens in Text
form – und möglichst gegenüber  der FNZ Bank erfolgen.

Zusätzlich sollte diese Weisung auch gegenüber dem Zahlungsempfänger er
klärt werden.

2.2.5 Ankündigung des  SEPA-Basislastschrifteinzugs (Pre-Notification)

Die FNZ Bank wird dem Kunden spätestens einen Bankarbeitstag vor der Fällig
keit der  SEPABasislastschriftzahlung den  SEPABasislastschrifteinzug auf dem 
(Online-)Kontoauszug, der im Online-Postkorb zum Abruf, d. h. zur Ansicht, zum 
Herunterladen, zum Ausdruck und zur Speicherung zur Verfügung gestellt wird, 
ankündigen. Bei wiederkehrenden Lastschriften mit gleichen Lastschriftbeträ
gen (periodische Zahlungen, z. B. Ansparpläne) erfolgt eine einmalige Unter
richtung des Kunden vor dem ersten Lastschrifteinzug mit Angabe der jeweili
gen zukünftigen Fälligkeitstermine. 

2.3 Einzug der  SEPA-Basislastschrift auf der Grundlage des 
 SEPA-Lastschriftmandats durch den Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte  SEPALastschriftmandat verbleibt beim Zahlungs
empfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und setzt etwaige zusätz
liche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von  SEPABasislastschriften. 
Der jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben. Wird 
die Lastschrift auf ein Konto des Zahlers außerhalb des EWR gezogen, ist im 
Datensatz zusätzlich die Anschrift des Zahlers anzugeben. 

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einzie
hung der  SEPABasislastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleis
ters an  die FNZ Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im 
 SEPALastschriftmandat enthaltene Weisung des Kunden an  die FNZ Bank zur 

Einlösung der jeweiligen  SEPABasislastschrift (siehe Nr. 2.2.1 Sätze 2 und 4 
bzw. Nr. 2.2.2 Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet  die FNZ Bank 
auf die für die Erteilung des  SEPALastschriftmandats vereinbarte Form (siehe 
Nr. 2.2.1 Satz 3).

2.4 Zahlungsvorgang aufgrund der  SEPA-Basislastschrift

2.4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag

(1) Eingehende  SEPABasislastschriften des Zahlungsempfängers werden 
am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfän
ger angegebenen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der 
Fälligkeitstag nicht auf einen im Preis und Leistungsverzeichnis ausgewiese
nen Geschäftstag der  FNZ Bank SE, erfolgt die Kontobelastung am nächsten 
Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Bank
arbeitstag11 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nr. 2.4.2), wenn

• die  FNZ Bank ein Widerruf des  SEPALastschriftmandats gemäß Nr. 2.2.3 
zugegangen ist,

• der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Gut
haben auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt (feh
lende Kontodeckung); Teileinlösungen nimmt  die FNZ Bank nicht vor,

• die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen kei
nem Konto des Kunden bei  der FNZ Bank zuzuordnen ist oder

• die Lastschrift nicht von  der FNZ Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftda
tensatz eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die  FNZ Bank 
erkennbar fehlerhaft ist,

• eine Mandatsreferenz fehlt,

• ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder

• kein Fälligkeitstag angegeben ist.

(3) Darüber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder wird spätestens 
am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe 
Nr. 2.4.2 ), wenn dieser  SEPABasislastschrift eine gesonderte Weisung des 
Kunden nach Nr. 2.2.4 entgegensteht.

2.4.2 Einlösung von  SEPABasislastschriften

 SEPABasislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vor
nahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung oder Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbu
chung (siehe Nr. 2.4.1 Abs. 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer 
 SEPABasislastschrift (siehe Nr. 2.4.2) wird  die FNZ Bank den Kunden unver
züglich, spätestens bis zu der gemäß Nr. 2.4.4 vereinbarten Frist, auf dem (On
line-)Kontoauszug, der im Online-Postkorb zum Abruf, d. h. zur Ansicht, zum 
Her unterladen, zum Ausdruck und zur Speicherung zur Verfügung gestellt wird, 
unterrichten. Dabei wird  die FNZ Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die 
Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigma
chung oder Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.

Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten 
 SEPABasislastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nr. 2.4.1 Abs. 2, 
zweiter Bulletpoint) berechnet  die FNZ Bank das im Preis und Leistungsver
zeichnis ausgewiesene Entgelt.

2.4.4 Ausführung der Zahlung

(1) Die FNZ Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Kon
to des Kunden aufgrund der  SEPABasislastschrift des Zahlungsempfängers 
belastete Lastschriftbetrag spätestens innerhalb der im Preis und Leistungs

11 Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Samstage, 24. und 31. Dezember, alle gesetzlichen Feier
tage, außer an den Feiertagen, an denen an der Frankfurter Wertpapierbörse Handel stattfindet, und 
Werktage, an denen  die FNZ Bank wegen örtlicher Besonderheiten (z. B. regionale Feiertage oder 
sonstige Gründe) geschlossen hat.
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verzeichnis angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zah
lungsempfängers eingeht.

(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen 
Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß dem Preis 
und Leistungsverzeichnis der FNZ Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am 
darauf folgenden Geschäftstag.

(3) Die FNZ Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung 
auf dem (Online-)Kontoauszug, der im Online-Postkorb zum Abruf, d. h. zur An
sicht, zum Herunterladen, zum Ausdruck und zur Speicherung zur Verfügung 
gestellt wird.

2.5 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung

(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer 
 SEPABasislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt 
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von  der FNZ Bank ohne Angabe 
von Gründen die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrags verlangen. Dabei 
bringt  die FNZ Bank das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die 
Belastung durch die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zahlungsansprüche des 
Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben hiervon unberührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Abs. 1 ist ausgeschlossen, sobald der jewei
lige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine ausdrückliche Geneh
migung des Kunden unmittelbar gegenüber der FNZ Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nr. 2.6.2.

2.6 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadenersatzansprüche des 
 Kunden

2.6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung

Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat  die FNZ Bank ge
gen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist 
verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag 
zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte. Die
se Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß dem 
Preis und Leistungsverzeichnis zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem 
der FNZ Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist, oder die 
 FNZ Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die FNZ Bank ei
ner zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrü
gerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die FNZ Bank 
ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich 
der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

2.6.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung 
von autorisierten Zahlungen

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisier
ten Zahlung kann der Kunde von  der FNZ Bank die unverzügliche und unge
kürzte Erstattung des Lastschriftbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung 
nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Die FNZ Bank bringt dann das Konto wieder 
auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausge
führten Zahlungsvorgang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Abs. 1 hinaus von  der FNZ Bank 
die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die  die FNZ Bank 
ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden 
belastet hat.

(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp
fängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer 2.4.4 Abs. 2 ein 
(Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister 
verlangen, dass dieser die Gutschrift des Lastschriftbetrags auf dem Konto des 
Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Zahlung ordnungsgemäß ausge
führt worden.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird  die 
FNZ Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen 
und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.6.3 Schadenersatz wegen Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autori
sierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von 
 der FNZ Bank einen Schadenersatz, der nicht bereits von Nr. 2.6.1 und 2.6.2 
erfasst ist, verlangen. Dies gilt nicht, wenn  die FNZ Bank die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat.  Die FNZ Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu 
vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul
dens, in welchem Umfang  die FNZ Bank und der Kunde den Schaden zu tragen 
haben.

(2) Die Haftung nach Abs. 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsgrenze gilt nicht

• für nicht autorisierte Zahlungen,

• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der  FNZ Bank,

• für Gefahren, die  die FNZ Bank besonders übernommen hat, und

• für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbrau
cher ist.

2.6.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind

Abweichend von den Ansprüchen in Nr. 2.6.2 und Nr. 2.6.3 haben Kunden, die 
keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder ausgeführten 
autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen 
Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Scha
denersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

• Die FNZ Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, be
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
die  FNZ Bank und der Kunde den Schaden zu tragen haben.

• Für das Verschulden der von der FNZ Bank zwischengeschalteten Stellen 
haftet die FNZ Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
FNZ Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwi
schengeschalteten Stelle.

• Ein Schadenersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Last
schriftbetrag zzgl. der von  der FNZ Bank in Rechnung gestellten Entgelte 
und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von 
Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Zah
lung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der  FNZ Bank und für Gefahren, die die FNZ Bank be
sonders übernommen hat sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

2.6.5 Haftungs und Einwendungsausschluss

(1) Eine Haftung der  FNZ Bank nach Nr. 2.6.2 bis 2.6.4 ist in den folgenden 
Fällen ausgeschlossen:

• Die FNZ Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag 
rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän
gers eingegangen ist.

• Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit einer vom Zahlungsempfänger 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers aus
geführt. In diesem Fall kann der Kunde von der FNZ Bank jedoch verlangen, 
dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungs
betrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags 
nach Satz 2 dieses Unterpunktes nicht möglich, so ist die FNZ Bank ver
pflichtet, dem Kunden aufgrund eines schriftlichen Auftrages alle verfügbaren 
Informationen mitzuteilen, damit der Kunde einen Anspruch auf Erstattung 
des Zahlungsbetrags geltend machen kann. 

(2) Ansprüche des Kunden nach Nr. 2.6.1 bis 2.6.4 und Einwendungen des 
Kunden gegen  die FNZ Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zah
lungen oder aufgrund nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn 
der Kunde  die FNZ Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas
tung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon 
unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn  die FNZ Bank den Kunden 
über die Belastungsbuchung der Zahlung spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung auf dem (Online-)Kontoauszug, der im On
linePostkorb zum Abruf, d. h. zur Ansicht, zum Herunterladen, zum Ausdruck 
und zur Speicherung zur Verfügung gestellt wird, unterrichtet hat; anderenfalls 
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ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadenersat
zansprüche nach Nr. 2.6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist ver
hindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände

• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 
 die FNZ Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

• von  der FNZ Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.

3 Anhang: Liste der zu  SEPA gehörigen Staaten und Gebiete

3.1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch 
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche
chische Republik, Ungarn, Zypern.

Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.

3.2 Sonstige Staaten und Gebiete

Guernsey, Jersey, Insel Man, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und 
Miquelon, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.

III. Bedingungen für den Lastschrifteinzug
Für den Einzug von Forderungen des Kunden als Zahlungsempfänger mittels 
Lastschrift gelten folgende Bedingungen:

1 Allgemein

1.1 Begriffsbestimmung

Eine Lastschrift ist ein vom Kunden als Zahlungsempfänger ausgelöster Zah
lungsvorgang zulasten des Kontos des Zahlers bei dessen Zahlungsdienstleis
ter, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrags vom Kunden angegeben 
wird.

1.2 Einreichungsfristen

Lastschriften sind vom Kunden innerhalb der nachfolgend angegeben Fristen 
einzureichen.

Beleglose Lastschriften sind vom Kunden spätestens zwei Geschäftstage bis 
16.00 Uhr vor Lastschriftfälligkeit einzureichen.

Beleghafte Lastschriften sind vom Kunden spätestens zwei Geschäftstage bis 
12.00 Uhr vor Lastschriftfälligkeit einzureichen.

Alle nach den Annahmefristen eingehenden Zahlungsaufträge gelten als am 
folgenden Geschäfts/Bankarbeitstag zugegangen. 

Die Geschäftstage der  FNZ Bank SE ergeben sich aus dem jeweils aktuell gül
tigen Preis und Leistungsverzeichnis.

1.3 Entgelte und deren Änderung

1.3.1 Entgeltvereinbarung

Die Entgelte für den Einzug von Lastschriften ergeben sich aus dem jeweils 
aktuell gültigen Preis und Leistungsverzeichnis, soweit nicht anderweitig ver
einbart.

1.3.2 Änderungen der Entgelte für Verbraucher

Änderungen der Entgelte werden dem Kunden, der Verbraucher ist, spätestens 
zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angebo
ten. Die Änderungen werden gemäß den Regelungen unter Punkt „Kommu

nikationswege und sprache“ der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
FNZ Bank SE per Einstellung der Mitteilungen zum Abruf, d. h. zur Ansicht, zum 
Herunterladen, zum Ausdruck und/oder zur Speicherung in den Online-Post
korb im Online-Banking und/oder per elektronischer Nachrichtenübermittlung 
(EMail) und/oder – sofern gesetzlich zulässig – unter www.fnz.de und/oder auf 
einer dem Kunden mitgeteilten anderen Website zur Verfügung gestellt. Die von 
der FNZ Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kun
de diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das 
auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers 
gerichtet ist, kann die FNZ Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen.

1.3.3 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Änderungen von Entgelten für Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten 
hinsichtlich Entgelte und deren Änderungen ebenfalls die Regelungen unter 
Nr. 1.3.2.

1.3.4 Abzug von Entgelten von der Lastschriftgutschrift

Die FNZ Bank darf die ihr zustehenden Entgelte von dem gutzuschreibenden 
Lastschriftbetrag abziehen.

1.4 Unterrichtung

Die FNZ Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die 
Ausführung von Lastschriftinkassoaufträgen und Lastschriftrückgaben auf dem 
(Online-)Kontoauszug, der im Online-Postkorb zum Abruf, d. h. zur Ansicht, zum 
Herunterladen, zum Ausdruck und zur Speicherung zur Verfügung gestellt wird. 
Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, können die Art und Weise sowie die 
zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden. Bei Kunden, 
die keine Verbraucher sind, werden bei Sammelgutschriften von Lastschriftein
zügen nicht die einzelnen Zahlungsvorgänge ausgewiesen, sondern nur der 
Gesamt betrag.

1.5 Erstattungs- und Schadenersatzansprüche des Kunden

1.5.1 Unterrichtungspflicht des Kunden

Der Kunde hat  die FNZ Bank unverzüglich nach Feststellung fehlerhaft ausge
führter Lastschrifteinzüge zu unterrichten.

1.5.2 Ansprüche bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines 
Lastschriftinkassoauftrags durch  die FNZ Bank und bei verspätetem 
Eingang des Lastschriftbetrags

(1) Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines Lastschrift
inkassoauftrags durch  die FNZ Bank kann der Kunde verlangen, dass die 
FNZ Bank diesen unverzüglich, ggf. erneut, an den Zahlungsdienstleister des 
Zahlers übermittelt.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Abs. 1 hinaus von  der FNZ Bank 
die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die  die FNZ Bank ihm 
im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines 
Lastschrift inkassoauftrags in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto 
des Kunden belastet hat.

(3) Ist der Lastschriftbetrag lediglich verspätet bei  der FNZ Bank eingegangen, 
kann der Kunde von  der FNZ Bank im Rahmen des § 675 y Abs. 4 BGB verlan
gen, dass sie die Gutschrift des Lastschriftbetrags auf dem Konto des Kunden 
so vornimmt, als sei der Zahlungsvorgang ordnungsgemäß ausgeführt worden.

1.5.3 Schadenersatz bei Pflichtverletzung

(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines Last
schriftinkassoauftrags kann der Kunde von  der FNZ Bank den Ersatz des hier
durch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn  die FNZ Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaf
tes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang  die FNZ Bank und 
der Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Soweit es sich bei dem Kunden nicht um einen Verbraucher handelt, ist die 
Haftung der  FNZ Bank für Schäden der Höhe nach auf den Lastschriftbetrag 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um Folgeschäden handelt, ist die Haftung zu
sätzlich auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt.
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Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässig
keit der  FNZ Bank und für Gefahren, die die  FNZ Bank besonders übernommen 
hat.

1.5.4 Haftungs und Einwendungsausschluss

Ansprüche des Kunden nach Nr. 1.5.2 und Einwendungen des Kunden gegen 
die FNZ Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Inkassoaufträge sind 
ausgeschlossen, wenn der Kunde  die FNZ Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Buchung mit einem fehlerhaft ausgeführten Inkassovorgang 
hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn  die FNZ Bank den 
Kunden über den Vorgang auf dem (Online-)Kontoauszug, der im Online-Post
korb zum Abruf, d. h. zur Ansicht, zum Herunterladen, zum Ausdruck und zur 
Speicherung zur Verfügung gestellt wird, spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Buchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag 
der Unterrichtung maßgeblich.

1.6 Sonstige Sonderregelungen mit Kunden, die keine Verbraucher sind

Bei Kunden, die keine Verbraucher sind, gelten § 675 d Abs. 1, Abs. 3 bis 5 
(Informationspflichten) und § 675 f Abs. 5 Satz 2 (Auslagen und Entgelte für die 
Erfüllung von Nebenpflichten) des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht.

1.7 Zurverfügungstellung von Kopien der Lastschriftmandate

Auf Anforderung hat der Kunde  der FNZ Bank innerhalb von sieben Geschäfts
tagen Kopien der Einzugsermächtigung, des  SEPALastschriftmandats und 
ggf. weitere Informationen zu den eingereichten Lastschriften zur Verfügung zu 
stellen.

2  SEPA-Basislastschrift

2.1 Wesentliche Merkmale des  SEPA-Basislastschriftverfahrens

Das  SEPA-Basislastschriftverfahren richtet sich nach dem „ SEPA Core Direct 
Debit Scheme Rulebook“ des European Payment Council.

Mit dem  SEPABasislastschriftverfahren kann ein Zahler über seinen Zahlungs
dienstleister an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Ge
biets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments 
Area“,  SEPA) bewirken.

Für die Ausführung von Zahlungen mittels  SEPABasislastschriften muss 
der Zahler vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das 
 SEPALastschriftmandat (siehe Nr. 2.4) erteilen.

Der Kunde als Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, 
indem er über die  FNZ Bank dem Zahlungsdienstleister des Zahlers die Last
schriften vorlegt.

Der Zahler kann bei autorisierten Zahlungen aufgrund einer  SEPABasislastschrift 
binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung 
auf seinem Konto von seinem Zahlungsdienstleister die Erstattung des belaste
ten Lastschriftbetrags ohne Angabe von Gründen verlangen. Dies führt zu einer 
Rückgängigmachung der Gutschrift auf dem Konto des Kunden als Zahlungs
empfänger.

2.2 Kundenkennungen

Für das Verfahren hat der Kunde

• die ihm von  der FNZ Bank erteilte IBAN – und bei grenzüberschreitenden 
Lastschrifteinzügen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschafts
raums4 zusätzlich den BIC der FNZ Bank – als seine Kundenkennung sowie

• die ihm vom Zahler mitgeteilte IBAN – und bei grenzüberschreitenden Last
schrifteinzügen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums4 
zusätzlich den BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers – als die Kunden
kennung des Zahlers zu verwenden.

 Die FNZ Bank ist berechtigt, den Einzug von Lastschriften ausschließlich auf 
der Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennungen durchzuführen.

2.3 Übermittlung von Lastschriftdaten

Bei  SEPABasislastschriften können die Lastschriftdaten auch über das Nach
richtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Tele
communication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäi
schen Union, in der Schweiz und in den USA weitergeleitet werden.

2.4  SEPA-Lastschriftmandat

2.4.1 Erteilung des  SEPALastschriftmandats ( SEPA Direct Debit Mandate)

Der Kunde muss vor Einreichung von  SEPABasislastschriften vom Zahler ein 
 SEPALastschriftmandat einholen. In dem  SEPALastschriftmandat müssen die 
folgenden Erklärungen des Zahlers enthalten sein:

• Ermächtigung des Kunden durch den Zahler, Zahlungen vom Konto des Zah
lers mittels  SEPABasislastschrift einzuziehen, und

• Weisung des Zahlers an seinen Zahlungsdienstleister, die vom Kunden auf 
das Konto des Zahlers gezogenen  SEPABasislastschriften einzulösen.

Der Kunde muss hierzu den Text des von der FNZ Bank zur Verfügung ge
stellten Formulars oder einen inhaltsgleichen Text in der Amtssprache der im 
Anhang genannten Staaten und Gebiete gemäß den Vorgaben des European 
Payments Council (siehe www.europeanpaymentscouncil.eu) verwenden.

Zusätzlich müssen folgende Angaben im Mandat enthalten sein:

• Name des Kunden, seine Adresse und seine Gläubiger-Identifikationsnum
mer (diese wird für in Deutschland ansässige Kunden von der Deutschen 
Bundesbank vergeben, siehe http://glaeubigerid.bundesbank.de),

• Angabe, ob das Mandat für wiederkehrende Zahlungen oder für eine ein
malige Zahlung gegeben wird,

• Name des Zahlers,

• Kundenkennung des Zahlers (siehe Nummer 2.2),

• Zeichnung (Unterschrift) durch den Zahler sowie

• Datum der Zeichnung durch den Zahler.

Die vom Kunden individuell vergebene Mandatsreferenz

• bezeichnet in Verbindung mit der Gläubiger-Identifikationsnummer das jewei
lige Mandat eindeutig,

• ist bis zu 35 alphanumerische Stellen lang und

• kann bereits im Mandat enthalten sein oder muss dem Zahler nachträglich 
bekannt gegeben werden.

Über die genannten Daten hinaus kann das  SEPALastschriftmandat zusätz
liche Angaben enthalten.

2.4.2 Einzugsermächtigung als  SEPALastschriftmandat

(1) Der Kunde kann eine vor dem 01. Februar 2014 erteilte Einzugsermächti
gung als  SEPALastschriftmandat nutzen. Dazu müssen die folgenden Voraus
setzungen vorliegen:

• Der Zahler hat dem Kunden als Zahlungsempfänger eine schriftliche Ein
zugsermächtigung erteilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, 
Zahlungen von seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

• Der Zahler und dessen Zahlungsdienstleister haben vereinbart, dass der 
Zahler mit der Einzugsermächtigung zugleich seinen Zahlungsdienstleister 
anweist, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen Lastschrif
ten einzulösen, und

• diese Einzugsermächtigung als  SEPALastschriftmandat genutzt werden 
kann.

(2) Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:

• Bezeichnung des Zahlungsempfängers,

• Bezeichnung des Zahlers,

• Kundenkennung nach Nr. 2.2. oder Kontonummer und Bankleitzahl des Zah
lers.

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zusätzliche 
Angaben enthalten.

(3) Vor dem ersten  SEPABasislastschrifteinzug hat der Kunde den Zahler über 
den Wechsel vom Einzug per Einzugsermächtigungslastschrift auf den Einzug 
per  SEPA-Basislastschrift unter Angabe von Gläubiger-Identifikationsnummer 
und Mandatsreferenz in Textform zu unterrichten. Auf Nachfrage der FNZ Bank 



Bedingungen für den Zahlungsverkehr Seite 12 von 12

FNZ Bank SE
80218 München
www.fnz.de

hat der Kunde die Unterrichtung des Zahlers nach Satz 1 in geeigneter Weise 
nachzuweisen.

(4) Die erste  SEPABasislastschrift, die nach dem Wechsel von der Einzugs
ermächtigungslastschrift erfolgt, wird als Erstlastschrift gekennzeichnet. Im 
Datensatz der eingereichten Lastschriften ist als Datum der Unterschrift des 
Zahlers das Datum der Unterrichtung des Zahlers nach Abs. 3 anzugeben.

2.4.3 Aufbewahrungspflicht

Der Kunde ist verpflichtet, das vom Zahler erteilte  SEPA-Lastschriftmandat  – ein
schließlich Änderungen – in der gesetzlich vorgegebenen Form aufzubewahren. 
Nach Erlöschen des Mandats ist dieses noch für einen Zeitraum von mindes
tens 14 Monaten, gerechnet vom Einreichungsdatum der letzten eingezogenen 
Lastschrift, aufzubewahren.

2.4.4 Widerruf des  SEPALastschriftmandats durch einen Zahler

Widerruft ein Zahler gegenüber dem Kunden ein  SEPALastschriftmandat, darf 
der Kunde keine weiteren  SEPABasislastschriften mehr auf der Grundlage die
ses  SEPALastschriftmandats einziehen.

Erhält der Kunde eine  SEPA-Basislastschrift mit dem Rückgabegrund „no 
mandate/unauthorised transaction“ zurück, teilt der Zahlungsdienstleis
ter des Zahlers damit dem Kunden mit, dass der Zahler das dem Kun
den erteilte  SEPALastschriftmandat widerrufen hat. Der Kunde darf dann 
keine weiteren  SEPABasislastschriften mehr auf der Grundlage dieses 
 SEPALastschriftmandats einziehen.

2.5 Ankündigung des  SEPA-Basislastschrifteinzugs (Pre-Notification)

Der Kunde hat dem Zahler spätestens 14 Kalendertage vor der Fälligkeit der 
 SEPABasislastschriftzahlung den  SEPABasislastschrifteinzug (z. B. durch 
Rechnungstellung) anzukündigen; Kunde und Zahler können auch eine andere 
Frist vereinbaren. Bei wiederkehrenden Lastschriften mit gleichen Lastschrift
beträgen genügen eine einmalige Unterrichtung des Zahlers vor dem ersten 
Lastschrifteinzug und die Angabe der Fälligkeitstermine.

2.6 Einreichung der  SEPA-Basislastschrift

(1) Das vom Zahler erteilte    SEPALastschriftmandat verbleibt beim Kunden als 
Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige zu
sätzliche Angaben in den Datensatz zur Einziehung von   SEPABasislastschriften. 
Der jeweilige Lastschriftbetrag und der Fälligkeitstag der Lastschriftzahlung 
werden vom Kunden angegeben. Wird die  SEPABasislastschrift auf ein Kon
to des Zahlers außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gezogen, ist im 
Daten satz zusätzlich die Anschrift des Zahlers anzugeben. 

(2) Der Kunde übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einziehung der 
  SEPABasislastschrift unter Beachtung der vereinbarten Einreichungsfristen 
an die   FNZ Bank. Der Lastschriftdatensatz ist im Element „Code“ der Element
gruppe „Local instrument“ mit „CORE“ oder „COR1“ zu kennzeichnen. Der Zah
lungsdienstleister des Zahlers (Zahlstelle) ist berechtigt, die Lastschrift nach der 
Kennzeichnung zu bearbeiten.

(3) Fällt der im Datensatz vom Kunden angegebene Fälligkeitstag auf keinen 
Geschäftstag der   FNZ Bank SE, ist die FNZ Bank berechtigt, den folgenden 
Geschäftstag der  FNZ Bank SE als Fälligkeitstag im Lastschriftdatensatz an
zugeben.

(4) Reicht der Kunde zu einem  SEPALastschriftmandat in einem Zeitraum 
von 36 Monaten (gerechnet vom Fälligkeitstermin der zuletzt vorgelegten 
 SEPABasislastschrift) keine  SEPABasislastschrift ein, hat er Lastschriftein
züge auf Basis dieses Mandats zu unterlassen und ist verpflichtet, ein neues 
 SEPALastschriftmandat einzuholen, wenn er zukünftig  SEPABasislastschriften 
vom Zahler einziehen möchte.  Die FNZ Bank ist nicht verpflichtet, die Einhal
tung der Maßnahmen in Satz 1 zu prüfen.

(5) Die  FNZ Bank wird die rechtzeitig und ordnungsgemäß eingereichte 
 SEPABasislastschrift so an den Zahlungsdienstleister des Zahlers übermitteln, 
dass die Verrechnung an dem im Lastschriftdatensatz enthaltenen Fälligkeitstag 
ermöglicht wird.

2.7 Ausführung des Zahlungsvorgangs und Rücklastschriften

(1) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers leitet den von ihm dem Konto des 
Zahlers aufgrund der  SEPABasislastschrift belasteten Lastschriftbetrag  der 
FNZ Bank zu.

(2) Schreibt  die FNZ Bank den Gegenwert von Lastschriften schon vor ihrer 
Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung (Vorbehalts
gutschrift), und zwar auch dann, wenn diese bei  der FNZ Bank selbst zahlbar 
sind.

(3) Bei einer vom Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht eingelösten oder we
gen des Erstattungsverlangens des Zahlers zurückgegebenen Lastschrift macht 
 die FNZ Bank die Vorbehaltsgutschrift beziehungsweise Gutschrift rückgängig. 
Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsab
schluss erteilt wurde.

3 Anhang: Liste der zu  SEPA gehörigen Staaten und Gebiete

3.1 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch 
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, 
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche
chische Republik, Ungarn, Zypern.

Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen.

3.2 Sonstige Staaten und Gebiete

Guernsey, Jersey, Insel Man, Monaco, San Marino, Schweiz, St. Pierre und 
Miquelon, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.


